
   

   

Bezugsberechtigte und Leistungen nach KVG  
 
Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) regelt die soziale Krankenversiche-
rung. Sie umfasst die obligatorische Krankenpflegeversicherung und eine freiwillige Taggeldversicherung; 
nach Stand 01. Januar 2024: 
 
Personenkreis Obligatorische Grundversicherung für alle in der Schweiz wohn-

haften Personen unabhängig der Staatsangehörigkeit sowie für 
alle in der Schweiz erwerbstätigen Personen aus EU/EFTA-Län-
dern. 
Freiwillige Zusatzversicherungen nach VVG. Für CH-Bürger in 
EU/EFTA-Staaten gelten besondere Bestimmungen. 
 

Bemessung    Leistungen bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft 
 
Leistungen im Alter   keine zusätzlichen Regelungen 
 
Hinterlassenenleistungen  keine zusätzlichen Regelungen 
 
Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit Arzt, Arzneikosten, Krankenpflege, Spitalkosten allgemeine Abteil- 
(Pflege, Heilung, Rehabilitation)  ung, Mutterschaft, Hilfsmittel u.a., Zusatzversicherung nach VVG 
 
Leistungen bei vorübergehender Freiwillige Taggelder nach KVG und VVG 
Erwerbstätigkeit 
 
Leistungen bei dauernder  Keine zusätzlichen Regelungen 
Erwerbstätigkeit 
 
 
 
  


